
  

S o z i a l h i l f e v e r b a n d  S t .  V e i t / G l a n  
 

 
 
 
 

Niederschrift 
 

über die 
 

13. Verbandsratssitzung 

des Sozialhilfeverbandes St. Veit/Glan 

am Mittwoch, dem 06.11.2024 

 
 

mit Beginn um 09.00 Uhr 
 

im Mehrzweckraum Keller Haus Sonnhang 
 
 
 

Bgm. Ing. Martin Kulmer Vorsitzender Gmde. St. Veit/Glan 1 

Bgm. Harald Tellian Mitglied  Gmde. Brückl 2 

HR Bgm. Dr. Walter Zemrosser Mitglied Gmde. Althofen 3 

Bgm. Peter Grabner Mitglied Gmde. Metnitz 4 

Bgm. Gabriele Dörflinger Mitglied Gmde. Klein St. Paul 5 

LAbg. Bgm. DI Michael Reiner Mitglied Gmde. Deutsch-Griffen 6 

Bgm. Josef Kronlechner Mitglied  Gmde. Friesach 7 

RegR Bgm. Siegfried Wuzella Mitglied  Gmde. Gurk 8 

Bgm. Günter Kernle Mitglied  Gmde. Guttaring 9 

Vbgm. Werner Ruhdorfer Ersatzmitglied Gmde. Liebenfels 10 

Bgm. Franz Pirolt Mitglied Gmde. Straßburg 11 

Vbgm. Herbert Pichlmaier Ersatzmitglied Gemeinde Frauenstein 12 

Bgm. Hans Fugger Mitglied  Gmde. Glödnitz 13 

Bgm. Andrea Feichtinger-Sacherer Mitglied Gmde. Kappel/Krappfeld 14 

Bgm. Helmut Schweiger Mitglied Gmde. Micheldorf 15 

Vbgm. Gerhard Aicher Ersatzmitglied Gmde. Weitensfeld 16 

Bgm. Wolfgang Grilz Mitglied Gmde. St. Georgen/Lgse. 17 

    

BH. Dr. Claudia Egger GeschäftsführerIn     

GSTL. Mag. (FH) Pauline Springer, BA  Schriftführerin     
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E n t s c h u l d i g t :  

LAbg. Bgm. Josef Ofner Mitglied Gmde. Hüttenberg 18 

Bgm. DI (FH) Bernd Krassnig Mitglied Gmde. Mölbling 19 

Bgm. Andreas Grabuschnig Mitglied  Gmde. Eberstein 20 

Bgm. Harald Jannach Mitglied Gmde. Frauenstein  

Bgm. Franz Sabitzer Mitglied Gmde. Weitensfeld  

Bgm. Klaus Köchl Mitglied Gmde. Liebenfels  

 
 

Tagesordnung 

1 Bestellung der Protokollfertiger 

2 Genehmigung der Niederschrift vom 29.04.2024 

3 Kelag Stromtarif und Kooperationsvereinbarung 

4 Nachtragsvoranschlag 2024 

5 Pflegenahversorgung – weitere Vorgehensweise 

6 Personalangelegenheiten 

7  Allfälliges: Umstellung IP Voice A1 

 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet um 09:00 Uhr die Sitzung und stellt die 

Beschlussfähigkeit fest.  

 

1 Bestellung der Protokollfertiger 

 

Mit einstimmigem Beschluss werden Herr Bgm. Harald Tellian und Herr HR Bgm. Dr. 

Walter Zemrosser zu den Protokollfertigern für die heutige Sitzung bestellt. 

 

 

2 Genehmigung der letzten Niederschrift vom 29.04.2024 

 

Die Niederschrift vom 29.04.2024 wird vom Verbandsrat als richtig abgefasst festgestellt; es 

gab auch seitens der Protokollfertiger keine Beanstandungen. 

Diese wird in der Sitzung von Protokollfertigerin Frau Bgm. Dr. Andrea Feichtinger-Sacherer 

unterschrieben.  

 

3 Kelag Stromtarif und Kooperationsvereinbarung 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass in der  Vorstandssitzung vom 09.08.2024  mit einstimmigem 

Beschluss ein neuer Vertrag mit der Kelag AG, ab 01.01.2026 - ohne Glättung (Beilage), zu 
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untenstehenden Konditionen, abgeschlossen wurde. Er führt aus, dass man im Sommer in der 

Regel bessere Energiepreise erzielen kann und man hat leider immer nur wenige Stunden Zeit 

zu entscheiden, da Tagespreise gelten: 
 

105,36 €/MWh ............................. 01.01.2026 bis 31.12.2026 
95,29 €/MWh .............................  01.01.2027 bis 31.12.2027 

 
Über eine Kooperationsvereinbarung mit der Kelag könnte der SHV € 10.000,-- lukrieren (4 

Jahre á € 2.500,--). Herr Bgm. Reiner sagt dazu, dass ihm bei der Kooperationsvereinbarung 

die Wohlverhaltensklausel stört (5.4). Dieser Meinung schließt sich Herr Bgm. Pirolt an und 

meint, dass die Kelag gutes Geld in den letzten Jahren verdient hat. Jetzt werden die 

Überschüsse durch Kooperationsvereinbarungen an den Mann gebracht und niemand darf sich 

über die Vorgehensweise wegen der Wohlverhaltensklausel, aufregen. Herr Bgm. Grabner 

meint, dass für diese Kooperationsvereinbarungen die Marketingabteilung der Kelag 

zuständig ist und dass man die beiden Verträge getrennt sehen soll. Frau Geschäftsführerin 

BH Dr. Egger erklärt, dass die Wohlverhaltensklausel nicht einklagbar ist. Generell schimpft 

man sowieso nicht über Geschäftspartner. Danach ruft der Vorsitzende zur Abstimmung auf. 

 

Der abgeschlossene Vertrag mit der Kelag ohne Glättung, zum Stromtarif von 105,36 €/MWh 

in der Zeit von 01.01.2026 bis 31.12.2026 und von 95,29 €/MWh in der Zeit von 01.01.2027 

bis 31.12.2027 wird einstimmig ab sanktioniert. 
 

Die Kooperationsvereinbarung zum Lukrieren von € 10.000,--, aufgeteilt auf 4 Jahre, wird mit 

Mehrheitsbeschluss genehmigt (Gegenstimmen: Bgm. Reiner und Bgm. Pirolt). 

 

 

4 Nachtragsvoranschlag 2024 

 

Vorsitzender Bgm. Kulmer sagt, dass der Nachtragsvoranschlag per Email allen 

Verbandsratsmitgliedern zugegangen ist. Er erklärt, dass das prognostizierte Nettoergebnis  € 

277.300,-- beträgt. Im Jahr 2024 wurde der Sockelbetrag angehoben. Im Vorjahr betrug er € 

2.919,30, derzeit beträgt er € 3.221,70. Dieser Betrag bildet eine gute Grundlage, zumindest 

für den Sozialhilfeverband St. Veit. Er selbst war als Sprecher der Sozialhilfeverbände 

Kärnten in der Arbeitsgruppe Sockelbetrag neu für das Haushaltsjahr 2024, vertreten. Seiner 

Meinung nach hat der SHV St. Veit/Glan gut gewirtschaftet und man kann von einer 

Vollauslastung der Betten sprechen (99% Auslastung). 

 

Frau Mag. (FH) Springer geht im Auftrag des Vorsitzenden auf die wesentlichsten 

Änderungen bei den einzelnen Ansätzen ein. Der Vorsitzende fragt danach nach, ob es noch 

Fragen gibt, und nachdem dies verneint wird, wird ohne Diskussion der 

Nachtragsvoranschlag mit einstimmigem Verbandsratsbeschluss genehmigt. 

 

 

5 Pflegenahversorgung – weitere Vorgehensweise 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass der befristete Vertrag von Frau Pflegenahversorgerin Bettina  

Kreuzer mit Jänner 2025 ausläuft. Der Vorstand hat eine weitere Befristung bis Jänner 2026, 

beschlossen. 

Die Finanzierung der Pflegenahversorgung laut letzten Richtlinien gestaltet sich laut der 

Vorlage von Frau Dr. Miklautz von der Abt. 5 vom Amt der Kärntner Landesregierung, wie 

folgt: 
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Auszug Finanzierung - Mail vom 30.07.2024, Frau Dr. Miklautz: 

 

 
 

Herr Vorsitzender Bgm Kulmer erklärt, dass die Kosten diejenigen Gemeinden tragen, die 

sich für eine Pflegenahversorgung entschieden haben und spricht diese Bürgermeister an, 

mitzuteilen, welche Erfahrungswerte sie mit der Pflegenahversorgung haben. 

Frau Bgm. Dörflinger sagt, dass sie sehr zufrieden mit Frau Bettina Kreuzer als 

Pflegenahversorgerin ist. Sie unterstützt ihre Bürgerinnen in den zuständigen Belangen, 

nimmt an Veranstaltungen teil und ist jetzt gerade an der Umsetzung des 

Gemeindegütesiegels Demenzgemeinde, um aktiv an der Prävention für Demenz zu arbeiten. 

Frau Bgm. Feichtinger-Sacherer sagt dazu, dass sie dies nicht behaupten kann und dass sie 

keine Unterlagen bekommt. Es wird immer auf den Datenschutz verwiesen. Jeder Mandatar 

und Gemeindemitarbeiter unterliegt der Verschwiegenheitspflicht. Als Bürgermeister möchte 

man wissen, was und für welchen Bürger etwas durch die Pflegenahversorgung gemacht 

wurde, damit man sich ein Bild machen kann. Herr Bgm. Zemrosser sagt, dass er beide 

Vorrednerinnen verstehen kann. Er habe in der Gemeinde die Pflegenahversorgerin 

vorgestellt und sie war auch bei Pensionistenausflügen dabei. Er tue sich jedoch finanziell 

leicht, weil er seinen Stellenplan nicht zur Gänze ausgeschöpft hat. Herr Bgm. Tellian meint, 

dass er die Pflegenahversorgung nicht spürt. Er weiß auch nicht was gemacht wird. Es wird 

ihm zwar mitgeteilt, dass es eine gewisse Anzahl an Telefonkontakten gibt, aber daran kann 

er den Nutzen nicht überprüfen, weil er keine Daten hat. Herr Bgm. Kernle sagt, dass er bei 

der Pflegenahversorgung ausgetreten ist und dass in der Gemeinde Guttaring dadurch nichts 

abgehe. Herr Bgm. Fugger berichtet, dass sich seine Community Nurse verabschiedet hat. Der 

Bund führt das Projekt nicht weiter. Dies sei für ihn kein Problem. Herr Bgm. Pirolt sagt, dass 

er kaum Berührungspunkte mit der Community Nurse hatte und darin auch nicht den Nutzen 

erkennen kann. Herr Bgm. Wuzella meint, dass er zu einer Besprechung in der Abteilung 5 
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beim Amt der Kärntner Landesregierung geladen war und ihm dort Herr Markus Pernull, BSC 

erklärt hat, dass es geplant sei, die Community Nurse und die Pflegenahversorgung in 

Kärnten weiterzuführen und zu verschmelzen. Herr Bgm. Reiner sagt dazu, dass dies Kosten 

verursachen wird, und stellt die Frage in den Raum, wer sich das leisten kann. Herr Bgm. 

Pirolt sagt, dass er nicht bereit ist, Kosten zu tragen. Herr Bgm. Schweiger und Herr Bgm. 

Kronlechner sagen ebenso, dass sie nicht bereit sind, etwas zu zahlen. 

Herr Bgm. Kulmer sagt, dass man nun die Diskussion beenden sollte. Er meint, dass der 

Vertrag von Frau Kreuzer um 1 Jahr weiter verlängert werden soll, denn in dieser Zeit wird 

man wissen, was mit der Pflegenahversorgung und den Communtiy Nurses passiert. 

 

Nach der Diskussion fällt der Beschluss den Vertrag von Frau Bettina Kreuzer um 1 Jahr, und 

zwar vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026, zu verlängern. 
 

 

6 Personalangelegenheiten 

 

Nach Aufruf durch den Vorsitzenden werden alle vorgetragenen, Personalangelegenheiten 

vom Verbandsrat mit einstimmigem Beschluss genehmigt.  

 

 

7 Allfälliges 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass aufgrund des Vorstandsbeschlusses die Telefonleitungen auf 

SIP IP umgestellt wurden. Frau Springer gibt nähere Erklärungen dazu ab. Danach keine 

weiteren Wortmeldungen. Der Vorsitzende dankt für die rege Mitarbeit und schließt um 10:00 

Uhr die Sitzung. 

 

 

Der Vorsitzende:      Die Geschäftsführerin: 

Bgm. Ing. Martin Kulmer     BH Dr. Claudia Egger 

 

 

 

Die Schriftführerin:      Die Verbandsratsmitglieder: 

Mag. (FH) Pauline Martina Springer    Bgm. Dr. Walter Zemrosser 

 

 

 

Bgm. Harald Tellian 


